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größtenteils nicht-staatliche Finanzierung der Universitäten erzeugte 
im späten Mittelalter einen verhältnismäßig geschützten Raum17.

Auch ist darauf zu verweisen, dass es im Mittelalter wissenschaftli-
che Disziplinen nicht nur im Sinne der hierarchisierten Vierfakultäten-
Gliederung der Universitäten gab (Artisten, Mediziner, Juristen, 
Theologen), sondern dass man gerade für das 12. und 13. Jahrhundert 
von einer bemerkenswerten Vervielfältigung und horizontalen Ord-
nung von Wissenschaften sprechen kann, einem Prozess, der diese 
Zeit eher als bedeutende historische Parallele und nicht so sehr als das 
Gegen-Bild zu den Vorgängen um 1800 erscheinen lässt. Es ist wichtig, 
dies zu betonen, da man sich den Vierfakultäten-Aufbau der Vormo-
derne gemeinhin als einen konservativen, aber letztlich dauerhaften 
Ordnungsfaktor vorstellt. Dagegen steht die Beobachtung, dass sich 
die Koexistenz von Fakultäten seit dem Zeitpunkt, zu dem die Ord-
nung etabliert ist (also seit ca. 125018), keineswegs friedlich ausnahm. 
Dabei ging es durchaus auch um außerwissenschaftliches Prestige und 
standesbezogene Rangstreitigkeiten19; über diese hinaus und in deren 
Kontext werden aber auch die Fragen nach dem Beitrag der einzelnen 
Wissenschaften zum Wohl des Menschen und des Gemeinwesens auf-
geworfen. Es gab also bereits vor der humanistischen „disputa dell’ 
arti“ einen wissenschaftlich begründeten Wettbewerb zwischen den 
Fakultäten20. 
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